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V.

Abhandlung
über

den Weidgang,
absonderlich

die Gemeinweiden.

Von

Hr. Müller,
des grossen Rathes und GmerattommissariuS

!« Friburg; wie auch der dortigen ökon.

Gefells. Mitglied.





Abhandlung
über

den Weidgang.

Einleitung.

lle schriststeller die von dem Feldbaue han«
dein, und die erfahrung selbst, erweisen
deutlich, daß die sichersten und nachdrük«

llchsten mittel den Feldbau ins aufnehmen zu brin«
gen, vornemlich in der freyheit und in der auf-
munterung bestehen. Alle ihre weitläuftigen und
selehrten abhandlungen laufen einzig und allein auf
diefe zween grundfäze hinaus. Hieraus folget,
daß diefe freyheit und aufmunterung auch der
gegenständ der gestzgebung und der polizey ausmachen
sollte. Alle geseze, gebrauche und gerechtigkeiten
sowohl der Herrfchaften als der gemeinden, die nur
im geringsten der freyheit des Landbaues und der
Handlung, fonderlich in anfehung der landesfrüchte,
im wege stehn, sezen zugleich dem sortgange des
Landbaues die schranken. Unter diese zahl gehö.

G 4 ren



io4 Abhandlung

ren z. ex. die unbilligen rechtsamme einiger zelino-
Herren / die sich berechtiget glauben / den heuzehnden

von einer ausqenuzten wiefe, oder einem aufgetrök.

neien most für immer und ewig zu fordern / unge»

acht folche zu erneurung des erdrichs und in der

absicht eines bessern anbaueS izt mit dem psluge be.

arbeitet worden. Hiehin gehöret auch das recht

zumSpatheu und Weidgang oder die Triftgerech.
tigkeit der gemeinden / auf dem uneingefristeten er.
drich befondrer eigenthümer: diefes recht ist fchuld/

d.r anbau des erdrichs und insbefonders des

.hten verabsäumt wird / und diefes gereicht der

lkeruug / der Winternahrung / dem getreidbaue
.id folglich auch dem zehnden zu, ungemeinem nach,

theile. Zween gegenstände / die eine befondere ab«

Handlung erfordern/ die aber dermalen nicht zu

meinem zweke dienen. Ich will alfo nur anmer.
ken / daß die freyheit allein / mit preist« und be-

lohuungen an ehr oder yeld unterstüzt / den anbau
des erdrichs in den blühendesten zustand verstzen
können: wovon uns England und andre beglükte

gegenden / die deutlichsten «nd verwundrungswür.
digsten beyfpiele geben.

Selbst die Weid« und Triftgüter / fowohl die all.
>?inen als besondern / obgleich sie der gefellfchaft

^estt guten anbaue des landes/ wie ich hernach
cn will, ungemein fchädlich sind, dörfen nicht

ser allgemeinen regel ausgenommen werden,
ceyheit muß ßch alfo fogar auf diejenigen

theile des Feldbaues erstreken, welche am wenigsten
!md, weil diefelben durch das Übermaaß

ind den Mißbrauch nicht minder zum nachtheil ge.
reichen.
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reichen. Die natur des erdrichs, die läge desselben,

das klima, die bedürfnisse des landmanne« sind, je

nach den orten, oft auf dem gleichen grundstüke

selbst, wie nicht weniger von einem jähre zu dem

andern, so verfchieden daß es auch der weifesten

gefezgebung selbst unmöglich fällt, Vorschriften und

verbotte zu verordnen, die diefer verfchiedenheit der

zeiten, orten und umstände« angemessen feyn könn«

ten. Dte gefezgebung und polizey kan alfo nicht

änderst als nach weifer berathfchlagung durch leich-,

te mittel und umwege, und infonderheit durch auf-

munterung nach und nach zu ihrem endzweke ge.

lange«, und unvermerkt de« allzu allgemeinen und

beklagenswürdigen gebrauch des WeidgangrechtenS

tinfchränken oder «Massen.

Ich will alfo diefe abhandlung in zween theile

sondern. In dem ersten werde ich anzeigen wie

nachteilig die allgemeinen und besondern Weid,

gäuge, nicht nur auf den gebirgen, fondern auch

in dem flachen lande feyen sowohl in absicht auf

de» Staat und die gesellschaft, des guten Feld«

baues, der Handlung, der zehnden, der lehenschaft

ten, der eigenthümer, ja fogar der Pachter, und

endlich der gemeinden und der armen. Jn dem

zweyten werde ich einen versuch wagen die leich.

testen mittel und ausweqe vorzuschlagen, wie die

gefezgebung, die zehndherren die gemeinden, die

eigenthümer und Pachter diesem mißbrauche steure»

können. Der fchluß davon wird eine anweifung

enthalten wie die gemeinden diefe gemeingüter

vermittelst diefeS Vorschlages nuzen und zum vor.

theil eines bessern Landbaues anwenden könnten,

und zu diefem ende werdeich mit der anzeige einiger

sufmuntrungsmittel defchliessen.
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Erster Theil.
Von den nachtheilen des überflüßige«

Weidganges.

') In ansehung des Staates.

Ein Staat kan nicht änderst sloriren, als durch
den reichthum der Unterthanen, durch den abtrag
des erdrichs, welches seiner Herrschaft unterworfen
ist, und durch die vortheilhafte Handlung mit den
landeswaaren; fonderlich wenn die läge des.Staa-
tes zu der Handlung mit fremden Waaren nicht
bequem ist. Er kan auch nicht änderst als durch
die anzahl feiner Unterthanen glüklich seyn. Nun
ist gewiß und bekannt, daß das erdrich, welches
am besten angebaut ist, in vergleichung seiner weite
und befchaffenheit einen betrag liefert, der denjeni.
gen unendlich übersteigt, den diefes erdrich ohne au.
bau abwerfen würde; so daß in dem erstern falle
eine ungleich grössere menge menfchen arbeit und
nahrung stnden. Diefe Wahrheit ist zu überzeugend,
als daß ich mich lange dabey aufhalten follte, und
wir haben beyfpiele dessen alle tage vor äugen.Wir haben unfer berggelände sich in eben dem ver-
Hältnisse entvölkern gefehn, nach welchem die
gemeinen Weidgänge sich vermehrten, und der anbau
des erdrichs verabsäumt wurde. Diefe gegenden sind
aus eben diefer Ursache weniger bevölkert als das Heu-
gelande; dieses weniger als das getreidland, und

diefes
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dieses noch ungleich schlechter als das rebgelände,

welches doppelt so viel mühe und arbeit erfordert.
Man sieht daher, daß zween morgen eines rev-
landes oder Weinberges den rebmann ungleich besser

nähren könne«/ als vier morgen akerlandes einen

akermann, und 20. oder zo. morgen eines berg-

landes/ mit seinem Weidgang und ohne arbeit
einen alphirten oder bergmann. Die Weidgänge

sind folglich dem Staate / fowohl durch die

entvölkernng nachtheilig / als wegen dem ungleich ge-

ringern belaufe des abtrags des dem Staate
untergebenen landes: denn obgleich der eigenthümer

in feinem Weidgange durch eine irrige und übel

verstandene rechnung / den vortheil dem ersten

anscheine nach, wege« erfparung der unkösten der

bearbeitung/ grösser stndet ; fo foll doch der Staat
diefes nicht änderst in betrachtung ziehn, als in
ansehung des ganzen belauft des nuzens durch
Vermehrung der Unterthanen und der nahrung; wie
ich in den folgenden artikeln erweifen werde. Ein
so wichtiger gegenständ, daß, wo nicht eine glük-
liche änderung vorgehet, der Staat sich in kurzem

nicht mehr in dem stände befinden wird, seine trup-
pen in fremden diensten vollzählig machen zu

können.

2) In ansehung eines guten Feldbaues.

Ich will nun ohne weiters den nachtheil untersuchen

der durch den Weidgang in ansehung des

guten Feldbaues entsteht, als woraus nothwendig
der nachtheil der gesellschaft, der Handlung und der

zehnden flieget.
Alle
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Alle landwirthe stimmen darinn überein, daß
der dunger das grosse Werkzeug der vegetation und
des abtrags des landes sey : Sie wissen nicht
weniger daß ein stük landes, auf welchem man Heu
eingesammelt hat, mit hülfe des strohs zehnmal mehr
dünger verfchaffet, als das Vieh, wo es blosserdingen

auf demfelben weidet, dafelbst zurüklassen kan :sonderlich in betrachtung des grossen unterscheids
zwischen diesem dünger, und demjenigen, der aus
den stallen kömmt, und in Haufen zufamenfault,
und der sodenn zur verbeßrung nicht nur des glei»
chen stüks, fondern oft noch eines andern zureichet.
Diefe anmerkung kan nicht nur auf dem berglan-
de, fondern auch in dem flachen lande angehn.Auf den bergen steht man oft mit Verdruß die be.
sten und vortreflichsten wiefen dem Weidgange über,
lassen, die getreid und winterfntter im Überflusse
abwerfen könnten. Man trift an den orten diewir oiLM nennen, (an den frühweiden, voralpen,
niedrigern bergweiden) und noch weiter hinauf,
feuchtes erdrich an, das zn schlechtem Weidgange
dienet, und von dem, wie verschiedene gute
landwirthe es versucht haben, schlechtes Heu oder lische
zur streue eingesammelt, und also der dünger für
die felder vermehrt werden könnte. Man läßt auf
diefem Weidlande (Nêtey ebenfalls eine ungläub-
llche menge erdrichs brache liegen, um nachher
solches zum Weidgang zu gebrauchen: ungeacht
eine gute anzahl davon zum heueu, wenigstens ein.
mal des jahrs, tüchtig ist, das übrige aber leicht
in künstliche wiesen zu verwandeln ware. Ich muß
mich aber hier zum voraus bey den, leser über den
verdacht rechtfertigen als ob ich alle Weidqänge

avzu-
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abzuschaffen gedächte, da dieselben doch unsern kan«

ton mit käsen und mit vieh versehen. Ich bin
weit von diesem gedanke entfernt. Ich kenne die
Wichtigkeit diefer doppelten Handlung, und diel«,
ge unsrer berge, die zu nichts anders als zum Weid«

gange tüchtig sind. Ich möchte aber diese Handlung

den alpbergen allein vorbehalten die dieselbe

in einem blühenden zustande erhalten können, und
alleine zureichen würden, die ordentliche ausfuhr
zu verfehen, die alsdenn bey Vermehrung des Preises

eben so viel auswerfen würde, als bey diestrm
grossen Überflüsse an käsen, heut zu tage gewonnen
wird. Ich wünfche alfo nur, diefe neuen gründ-
Hüke («êtes) dem heuwachfe, dem man diefelben
entwendet hat, wieder zuzustellen: daß man alles

erdrich sich zu nuze mache, welches tüchtig ist,
streue, lische (ciêmes) zu verfchaffen, die den thä-
lern so nüzlich sind; und daß vor allem aus alles
land, so zum anbaue tüchtig ist, angebaut, und zu
diesem ende der beste theil der besondern Weidgänge
in natürliche oder künstliche wiesen verwandelt werde

; welche den nöthigen dünger verschaffen würden

den getreidbau, an welchem unfere landfchaft

ungeacht der zunehmenden entvölkerung, oft einen

so grossen mangel hat, weiter auszubreiten. Damit

ich aber die vortheile und die Nothwendigkeit
diefer änderungen besser erweise, will ich erst noch

den nuzen der eigenthümer hierbey, und nachher
den Vortheil der Pachter vor äugen legen.

») In ansehung der eigenthümer der Vor
alpen/ Weiogüter «s«.)

Die eigenthümer diestr zu Weidgang gemachten
' stüke
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stüke / wo sie an dem orte selbst zu Hausen stnd / werden

gestehen müssen, daß dieselben ihnen mehr
eintrügen wenn sie solche in Heu oder getreide n».
zeten, als izt durch den Weidgang geschieht. Wir
sehen den beweis hievon darinn, daß selten ein
einwohner des ortes seine grundstüke auf diese

weise wider ihre natur nuzet, reiche besizer

ausgenommen, die den anbau ihres sämtlichen erdrichs
nicht besorgen können. Diejenigen die diese stüke

dem Weidgang überlassen haben, stnd also entweder

fremde oder abwesende, oder wenigstens
wohlbemittelte faullenzer, die ohne arbeit und gewerb-
schaft aus ihren einkünften leben. Man entdett
alfo hier die Ursachen diefer verändrung; durch
Müßiggang, liederliches leben, und verlassung des

landlebens ist eine menge erdrichs des anbaues
beraubt worden, oder an fremde gläubiger gefallen,
welche, da sie diefes erdrich felbst nicht gemächlich
anbauen konnten, stch gemüßigt fahen, folches dem
Weidgange zu wiedmen; und der reiz des käfehan-

dels, der feit verfchiedenen jähren allzustark
überhandgenommen, hat diefen mißbrauch befestigt.
Würden aber diefe fremden eigenthümer solcher
dem Weidgange überlassenen grundstüke, nachdem
beyfpiele der einheimischen, in betrachtung ziehn,
wie viel Heu zum winterfntter, und wie viel ail
sommergetreid ein feit vielen jähren daher nach
dem landsgebranche angebautes erdrich, sonderlich
mit beyhilf einer lifchenweide (cKierno) abwerfen
kan; fo würden sie nicht anstehn, die bestimmung
ihrer güter wieder umzuwechseln. Ich will fogar
zugebe», ein Pachter würde, wenigstens in den
ersten jähren, diefelben nicht fo hoch verpachte»,

als
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als ein siük Weidaauges; so behaupte ich dennoch,

daß das Pachtgeld des einen, in kurzer zeit das

Pachtgeld des andern erreiche» wurde. Wenigstens

würde er seine rechnung indem werthe des gründ,

siüks sinden, der sich in kurzer zeit verdoppeln muß.

te. Betrachten die eigenthümer ihre kaufmefe:

so werden sie meistens stnden, daß der morgen

einer für den andern gerechnet, sie auf das höchste

oder iso. franken gekostet hat: da doch be-

kannt ist, daß der morge wtefenland hier zu lande

qemeinlich 200, zoo, bis 400. fr. und oft noch

weit mehr verkauft wird. Würde diefes nicht eme

schöne erwartung für diejenigen feyn, die

unternehmen wollten, diefe grundstüke in ihren wahren

werth zu bringen: und ein guter anbau von et«

>aar jähren würde dazu hinreichend feyn.

4) In ansehung der Pachter und mieth,
leute-

Die pachterund Miethleute diefer dem Weidgang

überlassenen stüke, können entweder nicht rechnen,

oder werden durch irrige grundfaze verfuhrt. Sie

find gleich wie von einer raferey eingenommen,

das frühlingsgras Hinzuleihen, und die alpfahrt

anzufangen, wenn die wiefen kaum nur etwav

grün bekleidet sind, «he noch das gras zu feiner

kraft und reife gelanget ist. Es folget darauv, da

man alfo von stafel zu stafel vor der erforderlichen

zeit fortrükt, daß das gleichfam in feiner geburt

abgefressene gras den ganzen fommer hindurch fehr

langfam wächst, und daher haben sie anch allezeit

mangel an demfelben: Sie mache» hierbey allzu
kleine
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«eine käse, und ziehen dem viehe krankheiten zu.

Nebst diesem kommen ste darinnen überein daß sie

aus diesen sehr theuer gemietheten Weidgängen mit
noth den halben miethzins beziehen. Dieses ist

also die wahre Ursache, daß man sehr wenige in
das aufnehmen gelangen steht. Etwas weniger an

frühlingsgriiS nuzen / und nur fo viel, als nö'

thig ist, um die milch, wie sie fagen, zu ihrer
kraft zu bringen, und die alpfahrt etwas später

anfangen, wurde sie ungleich weniger kosten, so

wohl in ansehung der sömmerung (piviere) als der

kühe, und sie würden auf einen reichen Überfluß

den fommer hindurch sicher rechnen können.

s) In ansehung der Vesizer in dem

flachen lande.

Den Besizern des erdrichs in dem ebnen lande

soll es am meisten daran gelegen feyn, den besten

theil der Weidgänge auf ihren gütern abzuschaffen.

Betrachten sie, wie viel landes ihre miethleute
brache liegen lassen, um solches zum Weidgange

zu brauchen? Betrachten sie, daß dieses in der

Verpachtung für nichts geachtet wird, und daß ein

Pachter insgemein nicht mehr als zehn thaler für
eine kuh Winterung bezahlt, und für das übrige

nichts, ausgenommen für das akerrecht des lehn-

Herrn (rerrsge äes cksmxs); fo wird hieraus fol»

gen, daß alles diefes brachlcmd dem eigenthümer

nichts einträgt/weder in geld noch in getreid. Würde

man im gegentheilden Pachtern vorbehalten, nichts
weiterS zu dem Weidgange zu bestimmen, als was
unumgänglich für eine vder höchstens zwo kühe,

«nd
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und fur die Zugpferde nöthig ift: nicht aber für
die jungen kühe und füllen/ als welche auf denen

bergen gehalten werden follen / die am wenigsten

zum käsemachen taugen. Würde man ferners die
künstlichen wiefen einführen / um diefes vieh wenigstens

den lag hinüber in den stallen zu nähren,
und das Winterfutter zu sparen; fo könnte man
durch dieses mittel leichtlich den mist, und folglich
auch den abtrag der felder durch den getreidbau
zur helfte vermehren. Es ist aus der erfahrung
erwiesen, daß das getreidland ans keinem andern

gründe zu ruhen nöthig hat / als wegen dem mangel

genugfamen düngers: Woraus alfo folget / daß
die eigenthümer ihren Pachtzins in gleichem verhältgisse

vermehren können / wie das Winterfutter stch

vermehrt; fo daß ihr land ihnen ungleich mchr
abtragen müßte.

6) In ansehung der Pachter.

Der in der blossen einbildung bestehende Vortheil,
den die Pachter vermittelst der Weidgänge zu
machen glauben, würde verfchwinden, wenn ße stch

eine richtige berechnung über die einte und andre

méthode zu machen gefchikt wären. Ich will
versuchen diese rechnung mit ihnen anzustellen. Eiue
Zunge kuh, die noch kein kalb geworfen hat,
kostet aufs höchste drey thaler für die fömmerung auf
einem berge: Wird ste auf dem gute behalten;
so muß man wenigstens drey eingefristete stüke

wiefen, jedes von ungefehr zweenen morgen, je nach

ihrer befchaffenheit, für ihren unterhalt bestimmen

: Anstatt daß, wenn man dieselbe auf die
111. St. 17S2. H berge



114 Abhandlung

berge sendete/ eines dieser stöke, es seye zu einer
naturlichen oder künstlichen wiese bestimmt werden,
und dieses den dünger für die zwey andern
verschaffen könnte, die man zu getreid anfäen würde.

Der abtrag diefer zwey stüke, ohne des futters
von dem dritten zu gedenken, wird nach abzug
des fameus und des grundzinfes (r«^«) drey fake

von jedem morgen ausmachen: folglich har der
Pachter vier fäke für feine eigene rechnung, anstatt
drey thaler, die er fönst für die fömmerung feiner
jungen kühe bezahlen würde. Ich bedarf weiter
nicht den irrthum erweislich zu machen, den die

gewohnheit eingeführt hat.

Es bleibt mir noch übrig zween einwürfe, die man
machen könnte, zu beantworten: der erste betriff
die Verminderung der Weidgänge überhaupt, und
der zweyte die Verzögerung der alpfahrt.

Den erstern betreffend, wird man die frage
aufwerfen: was man denn im fommer mit feinem
viehe machen könne, wenn die fömmerung vermindert,

und hingegen die Winterung vermehret wird,
die bereits allzustark scheinet, indem man genöthigt

ist, die kühe im fommer auf berge im kanton

Bern, in der graffchaft Neuenburg, und in
dem Burgund Hinzuleihen. Dem ist also: Allein
da die Miethleute an diesen orten, mehr in
beHand nehmen, und mehr dafür bezahlen, als die

unfrigen; fo gereicht der einwurf zum vortheil
meines grundsazes: man kan, was noch daran
abgeht, mit dem verkaufe des Viehes erfezen,
welches insgemein im frühling in eben fo gutem
laufe und preist ist, als in dem herbste; auf wel¬

chem



über den weidgang. 115
chem man also noch die unkösten der sömmeruna
ersparet. Nebst diesem helfen die mittel, die manvorschlägt, das vieh den tag hindurch in den stäl.
len, und den sommer hindurch auf dem getreid«lande zu behalten, und dieselben vermittelst der
kunstlichen wiesen zu nähren, das nöthige gleich,
gewicht zwischen der fömmerung und der Winterling

halten.

Betreffend die Verzögerung der alpfahrt; fowerden die Pachter auf dem ebnen lande befürch.
ten, und mir ohne zweifel einwerfen, daß, wennsie genöthigt feyn follten, ihr vieh länger in den
stallen zu behalten, ihnen um foviel weniger fut-ter zur Winterung überbleiben werde. Dem istalfo: Allein der vermeynte schade wird ihnen,
reichlich dadurch erfezt werden, daß ste ihres vie.hes desto länger geniessen können, in einer jahrs-zett, da d,e kühe am meisten milch geben, ohnedaß der preis von dem ausleihen den fommer
Hinuber verringert werde. Sie werden gesunder feyn,weil ste nicht mehr das gras fressen, ehe es reifist, und dieweil das erdrich noch mit dünsten
angefüllt ist; und der mifthaufe wird ungleich mehr
anwachsen, und alfo ungleich mehr erdrich damitbedungt werden können: und wenn gleich diefer
gründ fie nöthiget, den grafewachs zu vermehren;so ist es eben was man sucht.

7) In ansehung der bürgerlichen Gesell,
schafc und der Handlung.

Die allzuvielen Weidgänge sind der Gefellfchaft
H « fchâd-
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schädlich wegen der entvölkerung, welche dieselben

nach sich ziehn, und sie geben zugleich der Hand«
lung einen tödlichen stoß. Die Weidgänge
verschaffen ein einziges lebensmittel, und einen ein-

zigen gegenständ der Handlung, der, wenn er
allzusehr vervielfältigt wird, in Verachtung fällt,
weil er die theure und feltenheit anderer abgaben
der natur verurfachet, die der menfchlichen Gefell-
schaff in andern theilen der Handlung unentbehrlich

sind. Gewiß ist, daß wenn die ausfuhr der
tafe blos abgemessen wäre mit dem verkaufe in
tommißion im gleichgewichte zu stehn; fo würde
dabey die einfuhr des geldes nicht vermindert,
und dem wechfel weniger unterworfen feyn, der
izt das land und diejenigen, welche im fommer die
kühe vermischen, zu gründ richtet.

8) In ansehung der Zehnden und
Lehensgerechtigkeiten.

Die klagen der Zehndherren sind allgemein,
sonderlich in den berqgegeuden, und da, wo der
heuzehnden entrichtet werden soll. Der nachtheil,
den die Weidgänge den Zehnden verursachen, ist
allzuklar, als daß er erst einen beweis erfordere.
Zu dem berührt er den nuzen der Zehndherren
allzunahe daß man befürchten könne, sie werden
nicht felbst alle Hülfsmittel beytragen, die ich in
dem zweyten theile vorfchläge.

Eben alfo werden auch die Lehensherren ihren
vortheil bey der Verbesserung ihrer lehengüter,und
der Vermehrung ihrer zinsleute sinden.

s) I"
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9) In ansehung der Gemeinden.

Die Gemeinden, sonderlich in den berggegenden,

erfahren die traurigen Wirkungen der Weidgänge

am allerstärksten durch die entvölkernng/ und fon-

derlich durch die Verminderung des zugviehes/
hauptfächlich im Winter. Es ist bekannt, wie
sehr dieselben mit frohndiensten, mit fuhrunge,
und Handarbeit beschwert sind, fowohl gegen den

Staat und die Herrfchaftsherren, als aus anlas

der landstrassen und «ndrer pflichten zu gunsten

ihrer kirchfpiele. Diefe pflichten liegen auf den

wenigen überbleibenden köpfen vervielfältiget, und

durch eine unbillige eintheilung, tragen die

bestzer der Weidgänge nichts dazu bey, als nur in
ausserordentlichen fällen. Ist es billig, daß das

erdrich, welches mit vieler mühe und kösten

angebaut wird, allen last der beschwerde« ertrage,
und daß hingegen die Weidgänge, deren abtrag
man dcr natur ganz allein zu verdanken hat,
vollkommen davon befreyt feyen? Was kan wunderli-
chcrs feyn, als daß der zehnden ab einem grundstüke

entrichtet werde, welches mit mühe bearbeitet,

und mit lösten angesäet worden, hingegen

die Weidgänge einer vollkommenen befreyung von
dergleichen befchwerden geniessen.

lo) In ansehung der gemeinen Weidgange.

Ich foll hier von denen den gemeinden zugehörigen

Weidgängen reden, blvß um zu zeigen, wie wenig

vorteile fowohl die gemeinden als die
partikularen durch die eingeführte nuzung derfelben
geniessen : Ich behalte mir aber vor diefen punkt

H Z in
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in dem zweyten theile wieder vor die Hand zu

nehmen.

Das sprüchwort ist jedermann bekannt/ daß/

was gemeinsamlich besessen, auch gemeinsamlich

verabsäumt wird. Jn der that/ ein fremder der

mit verflossenen äugen neben den beßzungen der

partikularen vorbey gienge/ und diefelben erst bey

den gemeinsamlichen beßzungen öfnete, würde ßch

in einer wusteney glauben. Welcher anblik/ fo

viele Millionen morgen landes / ich will nicht

sagen in todter Hand / sondern von allem anbaue

ausgeschlossen / und in so bedaurungswürdigem

zustande, mit steinen, dornen, schütt und anderm

unrathe bedekt, theils von schlechtem stehendem

wasser überschwemmt, und theils mit höhlen,

tiefen, kleinen Hügeln von erde oder steinen

verstellt Wie viele taufend einwohner könnte nicht

diefes erdrich nähreu, wenn es stch in anfchlägi-

gen Händen befände? Kan der vortheil, den einige

wenige dorfgenossen daher beziehen, mit diefem, in

vergleichung gestzt werden? Was fur vortheile

würden hingegen nicht allen ohne ausnahm zuflief-

sen, wenn diese weiden unter ihnen vertheilt, oder

wenigstens eingeschlagen und zum nuzen der

gemeinden hingeliehen würden? Eben also verhält

sichs mit dem Weidgang auf ofnen feldern, und

bastardwiesen, (wo nur das erste Heu geschnitten,

das spathheu aber dem vieh zur weide preis gegeben

wird). Ein jeder partikular wird ohne Zweifel

einen ungleich grosscrn nuzen sinden, diefe stüke

als einschiäge zu nuzen, als aber dieselben gemeinsamlich

mit dem ganzen dorfe zum Weidgange zu

gebrau-
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gebrauchen. Die reichsten würden zwar in der
that das meiste von diesem erdrich zum einschlagen
bekommen; sie sind aber auch diejenigen/ welche
die öffentlichen Weidgänge am stärksten mit vieh
besezen. Die Armen aber werden im zweyten theil
dieser abhandlung ein mittel zu ihrer entschadniß

sinden.

ii) In ansehung der Armen.

Nichts desto minder muß ich auch hier des nach«

theils der Armen in dein gebrauche des besondern

Weidganges erwehnen. Jn dem berglande geschieht
es / daß durch die Weidgänge der wiesen / auf de»

nen das Weidgangrecht haftet, reiche eigenthümer/

die im stände sind den Armen Handreichung
zu thun, von den dörfern entfernt wohnen, und
diefe anzahl nimmt aller orten zu. Je besser das
erdrich angebaut wird, fonderlich wenn dasselbe
eingeschlagen ist, je mehr reiche einwohner wer«
den sich daselbst besinden, die den Armen Hand,
reichuug thun können. Je mehr der getreidbau
an einem orte in flor ist, desto mehr nachlese wird
für die Armen übrig bleiben, desto mehr werden
ste auch an getreide zu allmofen bekommen, und
so viel destoweniger werden sie theurung und mangel

zu besorgen haben. Die erfahrung zeiget uns,
daß man ungleich weniger Arme an den orten stndt,
wo das erdrich eingefchlagen ist, und der Weidgang

nicht fo sthr zugenommen hat. Eine be-

wundrungswürdige Wirkung der arbeitfamkeit und
anfchlägigkeit, welche aller orten aus dem mangel

des allgemeinen Weidganges ihren urfprung
H 4 nimmt;
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nimmt ; anstatt daß dieser den Müßiggang gebihret,
welcher die beständige quelle der armuth, und die

mutter aller laster ist.

Zweyter Theil.

Von den Mitteln, die allzu weitläuftigen
Weidgänge einzuschränken.

Diese frage, die schon oft abgehandelt worden
Hat verfchiedenen vorfchläge« den urfprung gegeben

Der erste ist, den zeitpunkt der alpfahrt, nach der

anweifung der alten Verordnungen der graffchaft
Greyerz auf 12. wochen zu bestimmen. Diefes mittel,

obgleich es fehr gut ist, könnte zum theil durch
die Vermehrung der Herde ausgewichen werden:
es würde auch in der ausübung fchwer zu befolgen

seyn, indem der tag der auffahrt und der abfahrt des

Viehes auf jeder weide, und in verfchiedenen vog-
reyen ohne partheylichkcit aufgezeichnet werden
müßte, und diefes die freyheit des landwirths
allzusehr eiufchränken dörfte. Der zweyte vorfchlag,
der die freyheit noch ungleich mehr binden würde,
uud noch mehrerer Parteylichkeit ausgefezt wäre^
ist diefer: alles erdrich, welches feit einer zu

bestimmenden zeit, alö z. ex. von diefem jahrhunderte

an, oder noch früher, dem Weidgange überlassen

worden, wieder zu heubaren wiefen zu machen.
Die fchwierigkeit und Ungewißheit dcr ausfagen

wür-
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würden die ausführung dieses Vorschlages nicht we«

Niger ungerecht oder unmöglich machen.

Erstes Mittel.

Verpachtung der Alpfahrt.

Das sicherste mittel, und zugleich ein mittel,
welches durch umwege zum zwete führet, würde
dieses seyn, die zeit der alpfahrt auf die vorder«!,
pen (Ziêtes) guf den oder io. brachmonats
zu bestimmen: das gras besindt sich dennzumal in
seiner völligen kraft und reife; und fo jemand zu.
viel von diefen frühweiden oder zum Weidgange
bestimmten wiefen mietete ; fo würde er hernach
gewiß das gras auf dcn höhern bergweiden allzu
hart und zähe sinden, um mit nuzen abgeweidet
werden zu können. Ein jeder würde sich folglich
genöthigt sthn, mit einer einzigen früyweide (ö^te)
für wenige tage sich zu begnügen, und die übrigen
müßten nothwendig wiedrum wie vormals ange-
baut werden. Diefes mittel ist fehr leicht zu be.

folgen, indem es unmöglich ist, mit einer Herde

von kühen von jedermann unbemerkt zu alp zu
fahren ; und so wird der freyheit, fein erdrich nach
der erfordernd bald in Heu und bald zur weide zu

nuzen, keine gefeze vorgeschrieben. Ich würde in
diefem falle auch für gut halten, die bereits vor-
läuftig mit vieler Weisheit ausgefchriebene hochober-
keitliche Verordnung, um dem fortgange diefer
schädlichen Überlassung der wiefen zur Weidfahrt inhalt
zu thun, wieder aufzuheben; indem diefelbe bey
diefem vorgefchlagenen mittel nicht nur unnüz, fon-

H s dein
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dern auch der erforderlichen freyheit zuwider lau«
fen würde, fein erdrich nach eigener wähl zu nüzen,
eine freyheit, deren Nothwendigkeit ich hier als eine
erwiesene und von allen verständigen landwirthen
angenommene fache angeführt habe. Da es aber
erforderlich ist, daß eine neue Verordnung ein jähr
vorher bekannt gemacht werde, damit die einen
in mietung der fommerweiden sich darnach richten,
und die andern für die Winterung forgen können,
die dennznmal von ungleich längerer dauer feyn
würde; fo wünschte ich um diefer vorsieht und
diefem auffchube zuvorzukommen, und damit man
nur mit langsamen fchritten und verfuchungsweife
in diefer Verordnung zu werk gehe, die zeit der
alpfahrt nur auf den 2 s. mäy zu bestimmen ; in«
dem diefer zeitpunkt keine empsindliche verändrung
verursachen, nichts desto weniger aber dem fort«
gange diefes mißbrauches inhalt thun würde. Die
zu diefem ende gefezte kommißion könnte sich von
derzeit an nach den Wirkungen erkundigen, welche
aus diefer ersten ordnung entstanden wären, und
was man von einer weitern zurükfazung der zeit
der alpfahrt hoffen könnte.

Zweytes Mittel.

Abgaben der Vemeinweiden.

Wir haben bereits angemerkt, daß das dem Weidgange

unterworfene erdrich von zehnden, und
allen andern pflichten, die aufdem getreidlande
haften, frey ist, und daß hierinn keine billigkeit,
kein gleichgewicht waltet. Die Zehndherren ha-

ben
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be» zwar in der that kein zehndrecht auf den weid,
Pflichtigen gütern; allein was haben die eigenthü-
mer derfelben für recht gehabt die natur diefer
grundstüke zu verändern, dadurch das zehndrecht
auszuweichen, und stch von allen auflagen frey
zu machen, zu denen alles übrige im schweiß des
angesichts, und mit grossen kösten angebaute erdrich

pflichtig ist. Nein! sie haben keines. Ein
solcher mißbrauch verdient alle aufmerkfamkeit des
gefezgebers, und der Landesherr kan mit allem
rechte durch eine billige aufläge die gleichheit
zwischen seinen Unterthanen und ein gleichgewicht in
ansehung der abgaben festsezen: Allein fein immer
mildthätiges herz, und feine einig mit dem Wohlseyn

der Unterthanen beschäftigte gestnnung wird
ihme vielleicht nicht zugeben den belauf diefer neuen
auflagen, von denen ich hier rede, sich felbst
zuzueignen, obgleich es eine Vergeltung für den Verlust

fo vieler Unterthanen, und die Verringerung
des zehndrechtens wäre, das ihme alfo entzogen
und geschwächt wird. Seine gütigkeit wird ihne
vielmchr bewegen, diefe auflagen den gemeinden
zum unterhalte der landstrassen und zu erleichterung
andre öffentlichen befchwerden zu überlassen. DiefeS
würde alfo in der that eine billige erfezung aller
der auflagen seyn, welche die eigenthümer der
sowohl zum grasewachse als zum getreidbaue
bestimmten guter fchuldig sind.

Diefe aufläge könnte z. ex. darinn bestehn, daß
jeder bestzer von einem morgen landes von sOQOO.
süssen welches hinkünftig geweidet werden follte fechs
mäß (unc coupe) torn oder weizen entrichtete; ich

meyne
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meyne aber hier nur das erdrich, von welchem die

gemeinden erweislich machen könnten daß es in

diesem jahrhunderte geheuet oder zu getreid ange»

bauet worden wäre; und diese aufläge sollte nur

in dem jähre plaz haben / in welchem das land

dem Weidganqe überlassen wird. Ein jeder würde

sich also durch einen bessern anbau seines landeS

davon frey machen können, nnd dieses würde noch

dazu zu feinem eignen vortheile gereichen. Diefes

gesez könnte nicht nur in den bergichten gegenden,

sondern auch in dem gekreidlande, wo beständige

einfchläge stch befinden, nüjlich und eben so noth,

wendig seyn. Die zehndherren, die nach dem

beyspiele des Landesherrn stch ebenfalls die neue

aufläge nicht zu nuze machen wollten, würde»

mchls destoweniger die guten Wirkungen davon

durch den bessern anbau der wiefen und felder em.

pstnden. Ich hoffe daher ße werden auch zn dem

folgenden artikel gern das ihrige beytragen.

Ich muß anmerken, daß diefe aufläge von 6.

mässen (une coupe) an körn, in betrachtung des

verlusts des zehndens und der übrigen abgaben fehr

gering wäre; fonderlich in betrachtung der nach

dem hochoberkcitlichen mandate in absicht auf die

abändrung der gemeinweiden, neu aufgelegten strafen,

die 4. thaler von jedem morgen fordert, und

die von verfchiedenen ungchorfamen seither bezahlt

worden ist.

Der belauf von diefen auflagen würde von dcm

unterauffcher in jeder gemciude eingezogen werden;

und damit man dieselben destomehr verpflichte,
aller orten solche zu bestellen; so müßte dm'elbe eine

richtige
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richtige rechnung darüber halten, wie nicht weniger
über die lieferungen, die zu bezahlung der fut),

rungen, taglohne und andrer unkösten dienen und
den qemeindsgenossen zu gut angerechnet würden;
so daß diese nur das wenige beyzuschiessen hatten,
was zu erganzung der öffentlichen anlagen ferners
fehlen möchte. Die arbeit und die rechnungen
würden unter den äugen des Hrn. Landvogteö
und des oberauffehers, und nach der Vorschrift der
hohen tommißion wegen der landstrassen erfüllt
werden.

Drittes Mittel.
Einschläge.

Die Einfchläge zum heuen wären nicht wc<^
ger ein mittel zu einem bessern landbaue aufzumuntern,

indem diefelben vermittelst dcr neuen wiesen/
es feyen natürliche oder künstliche, den erfordern-
chen dünger verfchaffen würden, dem besten theil
der diesmaligen brachfelder und weidgänge
anzubauen und anzusäen. Diese einzige betrachtung
soll die zehndherren bewegen, unter der begünsti,

gung des landesherrn, hierein zu bewilligen. Die
furcht, daß dieselben zum Weidgange bestimmt
werden, als die einzige, welche diefelben bis hie-
hin abgehalten hat, verfchwiudet nacb dem
vorhergehenden artikel: Denn es wäre nicht billig,
daß ein eigenthümer die einfchlagung zu einem
gemeinen Weidgange theuer bezahlte, wenn sie

ihme nicht die aufläge eintragen würde, deren
ich oben Meldung gethan habe.'

Die
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Die einfchlagung könnte so gemacht werden, wie
in dem kanton Bern, wo der sechste theil von
dem werthe des grundstükes, mit einschluß der

herrschaftsrechte, wenn einige darauf haften, an die

gemeinde bezahlt wird. Die gemeinden würden
diefen lösungspfenning in reverse oder zinsfchriften
verwandeln, von denen immer wiederum der
sechste theil des Zinses zum vvraus müßte erhoben

werden, das kapital zu vermehren, oder den all
falligen Verlust zu erfezen: Ein andrer sechster

theil würde für den arinenfekel feyn; die zween
übrigen drittheile aber unter die sämtliche Hausväter

der gemeinde ausgetheilt werden. Auf diefe

weife würden die armen, die izt am wenigsten von
den gemeinweiden geniessen, auch ihren antheil
bekommen, und zwar ohne nachtheil desjenigen,
was ich hienach denfelben von dem gemeinen gute
vorzubehalten wünschte.

Die heilsame Wirkung der einfchläge legt stch

niemals besser an den tag, als in zeiten der

theurung dcr lebensmittel, wo ein jeder bemühet ist

den anbau derfelben zu verdopeln. Die einfchläge

biethen stck dennznmal ungleich fchiklicher dazu an,
als die offenen felder, wo man dem gebrauche
der abtheilungen folgen muß. Hierdurch gefchieht
es alfo, daß die zehnden zugleich durch Vermehrung

der erndten und durch den höhern werth des

abtrages gewinnen.

Viertes Mittel.
Von stiren der Zehndherren.

Ein gründ, der viele nöthigt ihre felder und
einge-
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eingeschlagene grundstüke dem Weidgang zu
überlassen ist auch oft / daß es ihnen an genügsamem
dünger gebricht, dieselben anzubauen. Würde
man die wiesen vermehren, indem man die alten
durch die feldarbeit wieder erneuerte / die möser

auftröknete, künstliche wiefen anlegte; fo würde
diefem übel gesteuert, und der Weidgang vermin-
dert. Allein ein unbilliger / und sowohl dem g«,
ten Landbaue als den zehnden höchst schädlicher

mißbrauch, legt demselben eine unüberwindliche
Hinderniß in den weg. Ich meyne das an vielen

orten vermeynte recht der Zehndherren, den Heu«

zehnden von dem erdrich zu lodern / nachdem es

einmal angepflügt worden, obgleich es vorhin von
diefem zehnden frey war. DaS muß nothwendig
einen jeden von diefer verbeßrung abhalten, die nnr
eine Zeitlang dauert, da hingegen die befchwerde

immerwährend feyn würde. Würden die zehnd»

Herren ihren wahren nuzen zu rath ziehn; fo würden

ste ohne aufschub ihre verzicht auf diefes recht
kund thun lassen. Da fodenn die wiefen und die
aufgetrökneten möfer angefäet würden; hätten ste

auch den getreidzehnden zu geniessen : die alfo
verbesserten wiefen und möfer würden nachher einen

«berffüßigen Weidgang / und eine beträchtliche
Vermehrung des düngers für die getreidfelder / zum
vortheile der zehnden und zur vermindrung der

Gemeinweiden / hervorbringen. Der heuzehnden

ist dem getreidbaue / durch die oft geschehende

abfuhr und entäusserung des zehndheues, und weil,
um stch von demfelben zu befreyen / viele Weidgän-
ge entstehn, fo nachtheitig / daß ich allen Zehnd.
Herren anrathen möchte mit den eigenthümer« der

gründ-
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grundstüke einen vergleich zu treffen, diesen zehn«
den in einen bestimmten getreidzins ju verwandeln.
Die erfahrung lehret, daß jemehr der landmann
mit getreidzinfen befchwert ist, destomehr er auch
zu getreide ansäet, um dieselben mit eigenem ge-
wächst zu bezahlen.

Fünftes Mittel.
Von den Zehnden überhaupt.

Die abstcht überhaupt, stch von den Zehnden
loszumachen veranlassen viele Weiden, und es wäre
zu wünschen, daß man sie alle in bestimmte bo-
denzinst verwandeln könnte: Die grundsäze der
landwirthfchaft würden sich auf einmal ändern.
Dermalen stet man wenig an, und weidet stark
um den Zehnden und die kosten auszuweichen. Wür-
de das dawider vorgeschlagene mittel ergriffen; so
müßte man im gegentheile ansäen, um den für
die befreyung angelegten getreidzins zu bezahlen.
Man stndet hievon sthr deutliche beyspiele an den
meisten orten wo diefe einrichtung bereits gemacht
ist. Wenigstens möchte ich den zehndherren
rathen die sogenannten gewissenszehnden einzuführen,
die darinn bestehn, daß der Zehnden nicht auf
dem felde, fondern in gedrefchtem entrichtet wird.
Das stroh, welches dem landmanne bleibt,
vermehret hierbey feinen dünger, und muntert ihn
auf, mehr anzufäen. Die mittelmäßigen Zehn«
den, die nach billigkeit abgerichtet werden, stnd
von ungleich größrer ertragenheit, wie ich es felbst
erfahren habe: Man erspart dabey die unkösten
einer scheune, die kösten den Zehnden zufamen zu

lesen,
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lesen, und dreschen zu lassen. Er muß auf diese
weise immer höher ansteigen. Die furcht berrò»
gen zu werden, foll niemand abhalten; ein unglüe
kan auf dem felde eben sowohl einen Verlust ver.
Ursachen als in der scheune. Auch ein gewissenhafter

mensch wird stch vielleicht weniger bedenken

machen, eine kleine garbe aufzustellen, als
auf eine stchlbare weife um ein maß zu betriegen;
und der redliche wird jederzeit nach diefem
vorschlage mich nach größrer richtigkeit bezahlen.
Allenfalls könnte mau stch von den verdächtigen vor.
behalten, den raub eines «sers würdigen zu
lassen. Die furcht einer solchen befchimpfung würde
gewiß jeden zurükhalten.

Sechstes Mittel.

Die Lehnsherren.

Die Lehnsherren rönnen auch vieles beytragen
die Weidgänge zu vermindern, und eine beßre weife
des Landbaues einzuführen; fonderlich aber eine
erfparung der zäune und Häge, wenn sie die täufche,
mit ausnahm der. von dem love (land) ve<
freyten. Diefes würde die anbauung der einge.
fchlagnen felder und die Vereinigung der kleinen
stüke ungemein befördern. Die Lehnherren müßte»
ihre vollkommene entfchädniß in dem werthe der
ihnen verfchriebenen stüke sinden, als welche
vermittelst der einfchlägung wenigstens um den vier-
ten theil im werthe steigen würden.

Ui. Orük i?", I Sieben '
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Siebendes Mittel.

Die Eigenthümer und Pachter selbst.

Wenn die Eigenthümmer, die ihre gürer
verpachten, ihren wahren nuzen Hegriffen, und die

den Pachtern erlaubte sommerweide, durch bestim-

mung, cs sey dcr anzahl dcs Viehes, oder der
schranken dcs weidgangs, nur auf das unumgängliche

bedürftniß ihres Kaufes und der nahrung
ihres Zugviehes fest sezten; so werden sie, wie ich

in dem fünften artikel des ersten theils erwiesen

habe, von jähr zu jähr ihr gut und die Winterung,

wie nicht weniger ihren feldbau zu ihrer
grossen Verwunderung vermehrt fehen. Die Pachter

felbst, die für ihre alte weife allzusehr
eingenommen stnd, würde» ihren versicherten nuzen
sinden; wenn sie je nach dem sechsten artikel des

ersten theils den versuch und die rechnung machen;
sonderlich aber wenn sie erwägen, daß drey bis
viermal mehr erdrich zn der sommerung einer kuh
nölhig ist, als aber für die Winterungen derfelben

wo das erdrich zu wiefen bestimmt ist.

Achtes Mittel.

Die Gemeinweiden.

Ich komme wieder zn den Gemeinweiden, von
denen ich oben Meldung gethan habe. Dieser
wichtige gegenständ erfordert eine befondre und
umständliche abhandlung. Eine menge gelehrter
fchriftsteller haben bereits von dem nuzen und
Nachtheile derfelben geschrieben. Ich will mich be¬

gnügen
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gnugen bett lesern zu sinne zu legen, daß sie eine

grosse weite des am schlechtesten gebaute«/ und h,e°

mit eines solchen landes auf der Mache einnehmen

/ das uns am wenigsten nahrung verfckaft:
Daß ste der bevölkerung hinderlich sind/ indem sie

die annehmung neuer gemeindsgenossen hindern:
Daß sie vermittelst der weife, wie diefelben
genuzt und besorget werden, die reichen wenigen,
und die armen noch weniger« nuzen davon beziehen.

Wenn der Vorschlag die gemeinweiden
zwischen den diesmaligen gemeinsg<nossen und
Hausvätern zu vertheilen, wobey die armen foviel
bekommen würden, als die reichen, allzugrosse
Hinderniß sindet; fo gienge doch meine meynung
dahin, daß, nach abfchaffung alles gemeinweidrech-
teus diefelben von einander getheilt, und mit leb-
Hägen eingefristet, dazwischen aber gcnugfaMer
raun, zu straffen übrig gelassen werde. Ich würde
stükgen davon, jedes von ungefehr einer halben
morgen auf 9. jähre lang unter die armen
gemeindsgenossen austheilen, die nicht im stände

wären, eine kuh zu wintern, um darin« garten-
gewächft und Hülfenfrüchte zu pflanzen. Den ort
derfelben würde ich der ordnung nach verändern,
damit das ganze land aufdiefe weife Verbessert würde«
Von diefem würde ich vor allem aus das beste land,
für eine kuh Winterung auf jeden topfe oder Hausvater

der gemeinde gerechnet, voraus wegnehmen,
den armen aber die freyheit lassen, ihren cmtheil
andern, fogar fremden hinzuleihen. Den pferde»,
schaafe« und dem kleinen Vieh würde ich die ofnen
felder zu weide verzeigen, wenn derfelben noch
vorhanden wären; wo anders, würde jcder sein

I « dich
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vieh auf die befondern stüke trieben, die er noch

zum Weidgange vorbehalten hätte.

Was über das bedürftniß der kühe von einer
gemeinweide noch übrig bliebe, würde ich ilüks-
weife in öffentliche steigerunqen kommen lassen,
doch änderst nicht als für eincn bestimmten getreidzins,

und länger nicht als für neun jähre, damit
diefelben mit denen für die kühe vorbehaltenen ge»

meinweiden verwechselt werden könnten.

Einen theil von dem belaufe diefer pachtzinfe
würde ich für die nothdürftiqkeiten, auflagen und
abgaben der gemeinde, die alfo in paarem gelde
abgeführt Würden, und nicht frondiensten und
taglöhnen, die den landwirthen oft zur last gereichen,

und insgemein fehr nachläßig und ohne ernst
erstattet werden; der zweyte theil aber müßte
zwifchen allen gemeindSgenossen vertheilt, zum voraus
aber der sechste theil davon zu Handen des armen«
fekels, ohne deswegen diefe von ihrem loose aus«

zufchliessen, erhoben werden.

Würde man in jeder gemeinde ein gemeines
stük zum gebrauche einer gärtner-und einer bäum»

fchule wiedmen; fo würde man allerorten eine

trefliche Wirkung davon gewähren.

Die Waldungen würde ich aber unter
nachfolgenden einfchrankungen dem gemeinen bestze

überlassen.

i) Daß niemand dafelbst holz haue, als mit
erlaubniß oder nach einer vertheilungsvorfchrift.

a) Dah
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2) Daß der plaz oder die stelle sauber und gänj.
lich niedergehauen werde, und

z) Daß wenn ein bezirk abgehauen ist, die ge.

meinden verbunden seyen, die stöke und wurzeln,
nach einer gewissen eintheilung zu reuten / hierauf
in einem jähre dasselbe zu pflügen, und alsobald
einen theil mit eicheln und buchnüssen, oder an.
dern blätterreichen bäumen an eigenen orten zu
besäen, nachdem man dieselben behorig vor dem

viehe in stcherheit gesezt hätte. Meines erachtens
können diese baumarten niemals in allzugrosser

menge angepflanzt werden; die erstere art zum
allgemeinen bedürftnisse der gemeinden und die
lettere art> in absicht auf einen nüzlichern hau;
dadurch würde die anzahl der tannen vermindert,
die zum brennen ungleich geringer sind, »nd, son.
derlich in den grossen wäldern, eine immerwäh.
rende kälte unterhallen, die unsre erdgegend rauh
machet, und nach der meynung verschiedener na-
turforfcher die ungewicter und reife zeuget, die
oft fo betrübte folgen nach sich zieh».

4) Endlich müßten, sowohl zu ersparung der
Waldungen als zu Vermehrung der einkünfte der
gemeinden, denen, welche die gedachten allgemeinen

stüke befassen, vder andern hinleichten, in
der zeit von 9. jähren um diefelben herum lebhäge,
und von zo. zu zo. fchuhe» frucht-oder fönst
nüzliche bäume, und zwifchen diefen kleinere anpflan.
im, von denen sie während ihrer miethzeit dte

nuzung beziehen würden, davon aber, sowohl die
fruchte als blätter hernach jährlich an die gemein,
den versteigert werden sollten.

I z Neun-
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Neuntes Mittel.

Aufmunterungen.

Nnter den besten Mitteln, deren stch die gefezgebung

und die polizey bedienen können, ihren ver-

Ordnungen das leben zu geben, stnd hauptfächlich

die Aufmunterungen zu fezen, die sich auf belo!)-

n'mgen an ehr und gelde gründen: Ein preis vo»
einigen franken, eine unterfcheidungsstnffe zwifchen

leucen gleicher klaffe, machen immer mehr
Wirkung auf das menschliche gemüth, als die furcht
der strengsten strafen, fonderlich an gelde. Die
menfchen lassen stch leicht durch eine wohlthätige
Hand leiten. Eine fache verbieten, oder das ge-

gentheil fodern, führet zu dem nehmlichen zweke,

aber mit ungleicher Wirkung: Das eine ist ver-

haßt, das andre angenehm. Welchem foll man
den Vorzug geben? Ohne zweifel dem leztern;
und nichts ist leichter.

Der Landesherr, der eine fo erstaunliche menge
erdrichs den gemeinden überläßt; der sie den zweyten

raub der offenen felder, und der halbwiefc»

der partikularen, und den raub der eingeschlagenen

güter geniessen läßt; der die fchuldigkeiren der

abwesenden Unterthanen mit ihnen theilet; der

ihnen endlich die abgaben der gemeinweiden zum
eigenthum vergönnt, wenn diefer Vorschlag plaz
sinden follte, ohne fo viele andre rechtsame und
Vorzüge, kan mit allem rechte erwarten, daß die

gemeinden, wenn sie von allem diefem unterrichtet
feyn werden, feinen wünfchen zuvorkommen, und
sich ohne zweifel anbieten werden, unter ihnen

felbst
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selbst preise zu bestimmen, deren werth au« den

allgemeinen einkünften erhoben werden; und ent-
weders in gelde, oder in der nuzung einer som.

merung, oder eines gemeinen stüks, zu gunsten
des besten landwirths in nehmlichen gemeinden
bestehen könnte. Eine belohnnng, welche durch die

aufmunterung zu gnten beyspielen, versuchen, ent-

dekungen und guten Methoden einem jeden ins
besonders nüzlich werden, es sey durch die bemü-

hung dieselbe auch in seinem kehr zu erwerben,
oder doch sein erdrich besser zu nuzen, und die

anschlägigkeit unter seinen kindern aufzuweken.

Jede gemeinde würde also preise nach dem
Verhältnisse ihrer einkünfte und gemeingüter über den

an jedem orte üblichen anbau verordnen; wie z. ex.

zu gunsten dessen der in dem bezirke der gemeinde
den schönsten und besten käs verfertigte; dessen der
in dem umfange eines stük landes, von bestimter
grosse, das schönste getreid/ und in der grösten
menge wird gepflanzt haben. Es konnten auch
die »reife nach den getrcidarten vervielfältigt wer-
den, zu gunsten dessen, dem es am besten wird
gelungen feyn, Möfer aufzutröknen, künstliche
Wiesen anzulegen, Hanf, Flachs und andre
nüzliche Pflanzungen zu ziehn; mit einem worte, über
alles dasjenige, was dem Landbaue überhaupt
vorträglich, und nach bekannten und öfters wiederholten

versuchen nüzlich sich erstndeu würde.

Diefe preist auszutheilen, würde jede gemeinde
sechs oder acht erfahrne manner, es fey ans der
gemeinde stlbst oder von äussern, aus folchen
erschien die sich nicht untcr der anzahl der wettei-

I 4 strcr
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ftrer befände«/und denfelben nicht verwandt, son.

dern unparthsyisch und beeydigt wären: Diefe
lunstrichter würden die nöthigen augenfcheine ein-

nehmen/ uud in der versammelten gemeinde/
jedoch mit ausfchlusi der wetteiferer/ ihr besinden

und ihren entscheid vortragen. Wörde der ent.
scheid getheilt feyN/ und der preis nicht wenig«
stenö durch zween drittheil stimmen der kunstrich-
ter zuerkennt werden können; so würde man noth,
wendig andre ernennen müsse«/ bis man dahin
gelange« würde, aller partheylichkeit, heimlichen
Verständnisse und Ungerechtigkeit zuvorzukommen,
als welche diefen fönst fo nüzlichen und heilsame»
endzwek zernichten dorften,

Diefen geldpreifen könnte der Landesherr noch

belohnung an ehre beyfügen, als z. ex. einen vor.
siz in der kirche uud in den öffentlichen verfamm.
hingen, eine befreyung von den fuhrungen, fron-
diensten, tagarbeiten und andern öffentlichen
befchwerden für ein ganzes jähr, bis zur austheilung
neuer preist.

Seine freygebigkeit köu»te noch nachdrüklicher

auf diejenigen ausgedehnt werden, die neue ent.
dekilnqen in der Landhaushaltungskunst gemacht,
und dem publico mittgetheilc hätten; und zwar
durch belolmungen, die sich auf ihre lebenszeit,
oder nach der Wichtigkeit der fache auf eine

bestimmte zeit erstrekten.

Die Zehndherren würden nichts dabey verlie.
ren, die zehndbefreyung auf ein oder zwey jähre
für das ausgereutete land, auch fogar für die auf-

getrök-
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getrökneten Möser, wenn dieselben angesäet wür«

den, eingestehn ; jedoch ohne abbruci) des neubruch«

rechtens in den folgenden jähren.

Die gemeinden müßten ihren gemeindSgenossen

auch zugeben, die unfruchtbaren allgemeinen stüke

aufzubrechen, um künstliche Wiefen auf denfelben

anzulegen, und ihnen die freye nuzung davon wgh'
rend z. oder 5. jähren eingestehn: wie nicht we.

Niger den landstrassen nach, fruchtbare bäume, Häge,

Waldungen, und an den sumpfichten orten oder

den stüssen nach, anzupstanzen, davon ste von den

einten die ftüchte, und von den andern das ab»

holze, nach zuvor richtig abgefaßtem Verzeichnisse

lebenslänglich geniessen würden.

Die gemeinden würden auf diefe weife, ohne

auslage, in wenigen jähren ihre einkünfte wach,
sen, und ihre gemeingüter verbessert sehen. Tref»
liche mittel um zugleich dem Holzmangel vorzubie.

gen, und eine verfchiedenheit an obstbäumen, und
einen Überfluß an früchten einzuführen, die oft die

schlechten getreiderndten ersezen könnten.

VI. Wer-
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